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Änderungsübersicht M.A. Deutsch-Französische Studien  

 

Hintergrund der Änderung 

Die Evaluationen durch die Deutsch-Französische Hochschule (insbesondere auch die 

studentischen Feedbacks in denselben) der letzten Jahre, sowie auch intensive Gespräche der 

DFS-Programmbeauftragten mit den DFS-Studierenden in den vergangenen 2 Jahren haben 

das langandauernde und grundsätzliche Anliegen verdeutlicht, die Politikwissenschaft 

systematisch in die DFS-Studiengänge zu integrieren, um politische und institutionelle 

Prozesse der grenzüberschreitenden und internationalen Kooperation angemessen inhaltlich 

darzustellen – und damit dem erfolgreich beworbenen Kern der Studiengänge vollumfänglich 

gerecht zu werden. In Anbetracht der Wiedergründung der Politikwissenschaft im FR 

Gesellschaftswissenschaftliche Europaforschung wird diese strukturelle Integration nun 

vorgenommen. Im Zuge der damit verbundenen Änderungen wurde auch festgestellter 

Anpassungsbedarf am MA-Curriculum vorgenommen und einige wenige Aspekte an 

wissenschaftliche Standards angepasst (etwa eine klare Konturierung der Kulturwissenschaft). 

Darüber hinaus wurde das z.T. veraltete Modulhandbuch überarbeitet und in Einklang mit StO 

bzw. Fachspezifischen Ergänzungen gebracht.  

 

 

Ziel der Änderung 

Die vorgenommenen Änderungen dienen dazu, politikwissenschaftliche Inhalte und Methoden 

strukturell (modular) und systematisch in das Curriculum des MA „Deutsch-Französische 

Studien: grenzüberschreitende Kommunikation und Kooperation“ einzubeziehen. Hierzu 

wurden die Bereiche modular disziplinär geordnet, was den Studierenden jetzt eine klare 

Übersicht über die interdisziplinäre Struktur des Studiengangs sowie eine bessere Möglichkeit 

zur Vertiefung und Schwerpunktsetzung mit Blick auch auf den MA-Abschluss bietet. Der 

Studiengang bietet kulturwissenschaftliche u. -geschichtliche, politikwissenschaftliche sowie 

sprach-/literatur-/medienwissenschaftliche Module sowie die Luxemburger „Interdisziplinären 

Studien“, die alle durch interkulturelle und grenzüberschreitende Themen und Fragen 

gekennzeichnet sind.  

 

 

Die konkreten Änderungen 
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Betroffenes 

Studiengangs-

dokumenta 

Seite 
Paragraph 

und Absatz 
Beschreibung der Änderung Alte Formulierung Neue Formulierung 

 

Betroffene 

Studiengängeb 

1. StO - §3 
Definieren von 

Regelgruppengrößen 
- 

Die Gruppengröße beträgt 

15/20/100 Studierende. 

 

2. StO 5 §7 
Neugestaltung des Modul- und 

Veranstaltungsnamens 

„Politik, Wirtschaft und Kulturen 

Europas“ 

 

„VL oder HS aus den 

Themenbereichen des Moduls“ 

„Kultur und Gesellschaft“ 

 

„VL Theorien und Methoden der 

Kulturwissenschaft 

HS Kulturwissenschaft“ 

 

3. StO 5-6  

Kultur und Gesellschaft 

Vorlesung "Theorien und 

Methoden der 

Kulturwissenschaft" wird 

verpflichtend 

- 

„Die Vorlesung im Modul “Kultur 

und Gesellschaft ist 

verpflichtend.“ 

- 

4. StO   
Neugestaltung des Modul- und 

Veranstaltungsnamens 

„Interkulturelle Medien-, Sprach-

und Literaturwissenschaft“ 

 

„Interkulturelle Medien-, Sprach-

und Literaturwissenschaft“ 

„Kultur, Medien, Literatur, 

Sprache“ 

 

„VL und/oder HS aus den 

Themenbereichen des Moduls“ 

 

5. StO 6  

Kultur, Medien, Literatur, 

Sprache: Proseminare werden 

nicht mehr angeboten 

  
- 

6. StO 5-6 §7 

Belegung 2 der drei Module wie 

folgt ergänzt: Es sind 

Veranstaltungen in allen drei 

Modulen zu besuchen 

 

*Es sind in zwei der drei Module 

„Grenzüberschreitende 

Kommunikation und Kooperation 

in Europa“, „Politik, Wirtschaft 

und Kultur Europas“ und 

„Interkulturelle Kommunikation: 

Medien, Sprachen, Literaturen“ 7 

CP (Hausarbeit, benotet, 

ca.40.000 Zeichen) zu erbringen, 

*Es sind Veranstaltungen in 

allen drei Modulen 

(„Grenzüberschreitende 

Kommunikation und 

Kooperation“, „Kultur und 

Gesellschaft“, „Kultur, Medien, 

Literatur, Sprache“) zu 

besuchen. Die Vorlesung im 

Modul “Kultur und 

- 
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im dritten 3 CP (Klausur oder 

Referat, unbenotet). 

 

CP-Zahl „3/7*“ 

Gesellschaft ist verpflichtend. 

Zusätzlich müssen 2 HS zu 7 

CP (Hausarbeit, benotet ca. 

40.000 Zeichen) und eine 

Vorlesung zu 3 CP (Klausur, 

Referat oder Ausarbeitung, 

unbenotet) besucht werden. 

 

CP-Zahl „3/7/10*“ bzw. „3/10*“ 

7. StO 4 §7 

2. Jahr Modul 2. Fremdsprache 

wurde gestrichen  

 

  
- 

8. StO   

Prüfungsform schriftliche 

Leistung ersetzt durchgängig 

Portfolio 

 

z.B. „Referat oder Portfolio“ 
„Referat oder schriftliche 

Leistung“ 

 

9. StO  
 

 

Begriff „Landeskunde“ wird 

durchgängig durch 

„Kulturgeschichte“ ersetzt 

  
 

10. StO 2 §2 Tutorien (T) gelöscht   
 

11. StO 4-6 §7 Neue Titel für Module 

„Interdisziplinäre Studien I: 

Multikulturelle Kontexte“ 

„Interdisziplinäre Studien II: 

Interkulturelle Dimensionen“  

„Interdisziplinäre Studien: 

Geistes- und 

Kulturwissenschaften I“ 

„Interdisziplinäre Studien: 

Geistes- und 

Kulturwissenschaften II“ 

 

12. StO 4-6 §7 

Festlegen der CP-Zahlen für 

Veranstaltungen an der 

Universität Luxemburg auf 5 

  
 

13 StO 5 §7 
Methodenseminar um 2 CP 

aufgestockt (und entsprechend 2 
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SWS) mit Einteilung in 

Methodenseminar I und II 

14. StO 2 §3 
Gewährleistung 

politikwissenschaftlichen Moduls 
 

Die Fakultät HW ist für das 

Angebot im Modul 

„Grenzüberschreitende 

Kommunikation und 

Kooperation“ inhaltlich 

zuständig. 

 

15. StO 4 §7 

Anpassung Veranstaltungstitel 

im Modul „Grenzüberschreitende 

Kommunikation und 

Kooperation“ 

„Grenzüberschreitende 

Kommunikation und Kooperation 

in Europa“ 

„VL und/oder HS 

Politikwissenschaft“ 

 

16. FaB 2 §30 (4) Umformulierung 

„Zeugnisse und Bescheinigungen 

über bisherige Studienperioden, 

welche Auskunft über die 

absolvierten Module und die 

Ergebnisse geben (z.B. in Form 

eines Diploma Supplements)“ 

„Zeugnisse und Bescheinigungen 

über bisherige Studienperioden, 

welche Auskunft über die 

absolvierten Module und die 

Ergebnisse geben (z.B. in Form 

eines Transcript of Records)“ 

 

17. FaB 2 §30(8) Umformulierung 

„[…] eine Liste der zur Annahme 

empfohlenen Bewerbern bzw. 

Bewerberinnen.“ 

„[…] eine Rangliste der zur 

Annahme empfohlenen 

Bewerbern bzw. Bewerberinnen.“ 

 

18. FaB 3 §32(3) 
Präzisieren verbindlicher 

Studiendokumente 

„(3) Näheres regeln die 

Studienordnung und der 

Studienplan“ 

„Näheres regelt die 

Studienordnung.“ 

 

19. FaB 3 §34 

Abschaffen der Koppelung von 

Methodenseminar und 

Zulassungsantrag für 

Abschlussarbeit 

„Der Antrag auf Zulassung ist 

innerhalb von 6 Wochen nach 

dem erfolgreichen Abschluss des 

Methodenseminars (DFS M2-MS) 

zu stellen.“ 

 
 

a PO = Prüfungsordnung; StO = Studienordnung; MH = Modulhandbuch; StS = Studienfachskizze; FaB = Fachspezifische Bestimmungen; StV = Studienverlaufsplan 
b Falls weitere/mehrere Studiengänge von der jeweiligen Änderung betroffen sein sollten, vermerken Sie dies bitte ebenfalls. Sollten keine weiteren Studiengänge betroffen 

sein, kann diese Spalte frei bleiben.  

 


